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Erwägungen

E. 1
Das kantonale Gericht begründete den Kostenentscheid mit leichtsinniger Prozessführung.
Die Beschwerdeführerin habe es unterlassen, die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren
darüber zu informieren, dass ein Austrittsbericht der Psychiatrischen Klinik B.________
vom 20. August 2013 einen Verschrieb enthalte. Damit habe sie ihre Mitwirkungspflicht
verletzt. Erst aufgrund der - gleichzeitig mit der Beschwerdeerhebung erfolgten -
schriftlichen Anfrage des Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin an die Klinik vom 21.
Mai 2014 sei die versehentliche Angabe, sie sei bei Klinikaustritt (am 13. August 2013)
"100 % arbeitsfähig" gewesen, dahin korrigiert worden, sie sei zu "0 % arbeitsfähig"
gewesen (Schreiben vom 30. Mai 2014). Dieser Irrtum habe der Beschwerdeführerin von
Beginn weg auffallen müssen. Hätte sie solche Zweifel im Einwandverfahren (nach dem
Vorbescheid) kundgetan, wäre die IV-Stelle damals schon in der Lage gewesen, weitere
Abklärungen durchzuführen; ein Beschwerdeverfahren hätte sich erübrigt. Dies sei im
Kostenentscheid zu berücksichtigen.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin lässt dagegenhalten, von mutwilligem Verschweigen einer
Tatsache könne nicht die Rede sein. Ohnehin sei der Austrittsbericht vom 20. August 2013
nur an den Hausarzt gegangen. Sie selber habe keine Kenntnis davon erhalten. Eine
versicherte Person sei weder verpflichtet, im Vorbescheidverfahren Akteneinsicht zu
nehmen, noch, sich bereits in diesem Stadium anwaltlich vertreten zu lassen.

E. 2.2
Die IV-Stelle unterrichtete die Beschwerdeführerin mit Vorbescheid vom 26. Februar 2014
darüber, sie beabsichtige, das Leistungsbegehren abzulehnen, weil ihre
"Arbeitsunfähigkeit" vor allem durch ein Abhängigkeitsverhalten begründet sei; somit liege
keine Invalidität im Sinne des Gesetzes vor. Sprach die IV-Stelle also von einer
"Arbeitsunfähigkeit", die rechtlich betrachtet nicht anspruchserheblich sei, so erschliesst
sich schon von daher nicht, auf welchen erkennbaren tatsachenbezogenen Irrtum die
Beschwerdeführerin hätte hinweisen müssen. Das Ausmass einer (nach Auffassung der
behandelnden Ärzte auch durch eine rezidivierende depressive Störung bedingten)
Arbeitsunfähigkeit spielte erst für die Rücknahme der Verfügung vom 9. April 2014 eine
Rolle. Unter diesen Umständen ist unerheblich, ob die Beschwerdeführerin den
Austrittsbericht vom 20. August 2013 schon während des nichtstreitigen
Verwaltungsverfahrens kennen konnte und musste. Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht



ist jedenfalls nicht gegeben. Die so begründete Kostenverlegung der Vorinstanz hat keine
Grundlage und verletzt damit Bundesrecht ( Art. 95 lit. a BGG in Verbindung mit Art. 61
lit. g ATSG sowie Art. 69 Abs. 1bis IVG ; Art. 109 Abs. 2 lit. b BGG ). Die Aufhebung
eines die Leistung ablehnenden Entscheids zugunsten weiterer Abklärung wird (auch) im
kantonalen Verfahren hinsichtlich der Kostenfolgen einem vollumfänglichen Obsiegen
gleichgestellt (vgl. Urteil 2C_60/2011 vom 12. Mai 2011 E. 2). Dies gilt sinngemäss auch
bei einer Verfahrensabschreibung nach Rücknahme der strittigen Verfügung lite pendente.
Die vorinstanzliche Kostenverteilung ist daher im Sinne der Anträge der
Beschwerdeführerin zu korrigieren.

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten des letztinstanzlichen
Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BGG).
Ausserdem hat sie der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68
BGG ).
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